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Im Jahre 1940 veranstaltete das Internationale Arbeitsamt Umfrage
ber die staatlichen Gesetzgebungen bezüglich:der Familienzulagen. S
damals Länder, die auft diesem Gebiet gesetzgeberisch vorgegangen
Im Jahre 1947 wurde die Umirage wıederholt Hieute siınd CS über- Länder
die solche Gesetzgebungen besitzen Zwanzıg alleın aut dem europäischen
Festland Belgien Bulgarıen Fiınnland Frankreich Großbritannien Holland
Irland Italıen, ugoslawıen, Luxemburg, Norwegen Polen, Portugal Ru-
IMNANICH, Schwedin Schweiz SowJjetrußland Spanıen, IT’schechoslowakei, Un=
A Inzwischen 1St 1950 uch Osterreich 27 gekommen Ebenso besitzen
Kanada und die Südamer1ikanischen Staaten solche Gesetzgebungen mM1t den
entsprechenden Eınriıchtungen, terner Australien un Neuseeland. Von den
grolisen Ländern westlicher ultur fehlen eigentlich 1LUr ‚soch die Vereinigten
Staaten, wen1gstens W 4S die staatlıche esetzgebung anbelangt.

Schon die oben erwähnten Zahlen ZC1SCNH, da{fß dıe inrichtung der amı1-
lıenzulagen ach Anfangsschwierigkeiten bınnen kürzester Zeit
der ZANZCN industrialisierten Wr€hl Fu{fß geialst hat Da 1ı Deutschland Oster-
rpeich un: der Schweiz dıe Eınrichtungen ebenfalls Aufbau begriffen s1tnd
INaSs CS Llehrreich SC1N einmal ber die wichtigsten Grundzüge der Gesetz-
gebunNgen und Einrichtungen andern Ländern Überblick ZSCWINNECN
un' sehen, welche we1ltenren Entwicklungslinien siıch abzuzeichnen be-
ZINNECN.
1Is Grundlage für UunLSC. Studie dient die erwähnte Umirage des Inter-

naLionalen Arbeıitsamtes verötffentlicht 1 der ‚„„Revue Internationaledu Ira-
vaıl‘“ Aprıl/Maı 1948 S 354—375, 505—529) Ferner die Veröiftfent-
lichungen dier Un10n Internationale des Organiısmes Familiaux F
Sekretariat Parıs XIXe, 26 Place St Georges), besonders deren Viertel-
jahresschrift ‚Famıilles ans le monde‘“ außerdem die treffliche Maonats-
schrıift ‚,‚Pour 1a Vıe'; Etudies demographiques et famılıales (Les Editions SO-
ci1ales Irancaıses, { Rue Jadin, Parıs7

1ne vergleichende Übersicht über den derzeitigen Stand der Familien-
zulagen 1 en verschriedenen Ländern tührt folgenden Freststelhingen :

4st sämtlıche Völker Uun: Staaten mit industrialisierter Zivilisation be-
kennen sıch zZzu System der Familienzulagen. ‚„Die These, ach der 1e Ge-
sellschaft dıe Aufgabe hat einzugreifen die Einkünfte der kinderreiche
Famılıen CErSANZCN , hat 1immer mehr en 'CWONNCN (RIL 355) Diıe
Staaten greifen CiInN,entwedir TC1IN gesetzgeberisch, indem SICdieAuszahlung
VON Kınderzulagen vorschreiben, oder durch NC Einrichtungen.

Die S Umf{frage 71eht nämlıch leider die privaten, Ireiwilligen Einrichtungennıcht
Beiracht. S1e berücl{s%chtigt_\ terner Nur die Familienzulagen 1m strengen Sinne des Wor-

tes, das heißt Barauszahlungen für die Erziehung der Kinder Naturalspenden (Milch 355J5Steuerermäßigungen, Geburtszulagen, Begünstigungen be1i der Sozialversicherung wurden
nıcht ı die Umfrage einbezogen.
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wirdirgendeinAusglei hssystem angewandt. Dıe bloße Voo
schrift, daß jeder Arbeitgeber individuell ‚ Kinderzulagen qauszuzahlen hätte,
Vatrc gefährlich: Die Familienväter würden entlassen und fändieen keine An-
stellung mehr, der S1C würden A mindesten bedroht und ZUE Sterilisation
aufgefordert. Da{fß diese Gefahr sehr naheliegt, ZELDCN DCW1SSC amtliche
Stellen, die ıhre Beamten Kinderzulagen ausbezahlen INUSSCH. Besteht da-
DEDCH C117 Ausgleichssystem auf breiter Grundlage, £allen diese Bedienken

völlig WICS, we1il danndıe Fam-ilienlasten der Angestellten tür den
7zelnen Arbeitgeber keine Rolle mehr spielen.

Der Ausgleich vollzieht siıch entweder innerhalb einzelner Berufszweige
der auft nationaler Basıs durch allgemeine staatliche Kassen.

Sämtliche Gesetzgebungen berücksichtigen für die Kinderzulagen VOT

allem die Unselbständig-Erwerbenden (Lohn- Gehaltsempfänger). Aus
verschiedenen Gründen Einmal 1st mMe1is die Fınanzrierung und Organisation
eichter bewerkstelligen, sotern. Arbeitgeberbeiträge verlangt werden.
Anderseits sind die Kıinderzulagen be1 den Unselbständig--Erwerbenden uch
dringlicher VonnNOten Nıcht als ob deren absolutes Einkommen 1INCTr SCILN-
SCI ware als be1 den Selbständig--_Erwerbenden (Z Kleinbauern, kleiner
Mittelstand !), wohl aber aus soz10logischen Grund beim Selbständig-
Erwerbenden kannn vielfach die Familie Betrieb und Verdienst des
Vaters teilnehmen, e1m Unselbständig-Erwerbenden dagegen (Arbeıiter; An-
gestellte) 1sSt dies me1st nıcht möglıch, weil die Arbeit nıcht Hause, SOMN-

ern e1NECIMM remden Arbeitsplatz verrichten ist Weenn 1e Familıe M1t-

arbeiten kann, steigt das Famılıeneinkommen M1T der Mitgliederzahl ı Orga-
nischer, wWenNnn auch nıcht 1 völlig proportionaler We1ise. Wo der Vater

dagegen der Z1 Verdiener ist, sinkt notwendig die Lebenshaltung der
Famıilie mMI1t jedem necuen iınd Hıer handelt C sich 4180 } dıe soz1ale De-

klassıerungder Familie be1 steigender Kinderzahl, Ort dagegen eher
Deklassterung des Standes, da heute der Mittelstand als solcher durch

Industrialistierung, Großkaufhäuser, unvernünftige Steuerpolitik uUSW.

drückt werden droht Dieser Bedrohung ist aber mit anderen Mitteln
begegnen Es annn nıicht SCHUS betont werden, dafß die Familienzulagen
nıcht dien Zweck en allgemeın ungenügende Einkommen verbessern,
sondern dıie nterschiede 7zwıischen kınderarmen und kinderreichen Familtien
innerhalb desselben Standes auszugleichen.

Be1 der _ stärkeren Berücksichtigung der Unselbständig--_Erwerbenden spielt
ferner natürlich der Umstand mıit, daß diese me1ist besser organısiert. sind
un: auftf die Öffentlichkeit stärkeren ruck auszuübenvermögen. 139
n1t die Familienpolitik organisch aufgebaut wird, vA arum schr wun-

schenswert, daß dıe Famıilıenselbst siıch zusammenschlıefßen, W1C 1E6S beson-
ders 1 Belgien un Frankreıich der Fall ist S1C auch die größten.Er-

rolge erzielt haben
Anderseits1äßt sich nıcht verkennen, daß 19903  3 den verschiedensten

Staaten die Notwendigkeit spürt ‘und berücksichtigen beginnt, das System
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der Kınderzulagen auch dem verarmten Mittelstand u  u kommen las-
SC1I1 Dieser wıird (>01 wirtschaftlichen H\d soz1alen Bedingungen
18880881 mehr dem an der Unselbständig Erwerbenden angeglıchen uch
hıer TE der patrıarchalische Famıilienbetrieb der vorwiegend autf N-
icher Arbeitsleistung beruht hinter dem maschinisterten un schart ratio-
nalisıerten größeren Betriebh mehr 7urück SOSar beim Bauernstand

Kın sämtlıche Famılıen umtassendes System besitzen Australien Grof$-
brıtannien, anada, Irland, Neuseeland Norwegen Schweden weıtgehend
auch FPFrankreich und Belgien.

Es sich ferner die Tendenz, die Kinderzulagen auch dann weıiter
auszurichten WICI1MN der Empfänger nıcht mehr 1 Arbeit steht be1 Arbeits-
osigkeit Krankheıit Unftfall Pensrionterung Ks 1ST selbstverständlich dafß die

Zulagen solchen Fällen doppelt willkommen und notwendig sind uch
die beruflich und ireiwillig rganısterten Kassen tiragen diesem Umstand
imMmMmMer mehr Rechnung.

allen Ländern werden die Zulagen wenigstens bis Abschlu{ß dies
Schulalters der Kınder ausbezahlt den Tortgeschrittenen Ländern wıird
dabe1 d1ıe Ausbildungszeit mitbei ücksichtigt uch e ehr un: Gym-
nasialzeit Diıe Zeit der Un1versitätsstudien fällt dagegen Me1ist qußer Be-
tracht ber diesen letzteren Punkt annn 11147 verschiedener Meınung SC1LT1

Einerse1its sollte 141e Hochschulie jedem wirkliıch begabten Menschen
ottenstehen anderseits hat uch SC1INICN unbestreitbaren Nutzen WCTNN tür
dieses Studium, SC1 CS VIO Se1tenN der Eltern, SC1 V'O) Se.1LenN cder Jugend
selbst Opfer gebracht werden INUSSCH Das akademıschie Proletariat 1St ohne-

grOJ und das Stud1ium beim heutigen Betriebh wahrhaft
menschlichen und VOT allem charakterlichen Werten niıcht allzu.reich

In den Ländern werden die Zulagen V: O! ersten Kındie au SsS-

bezahlt Kınıge haben Dıfferenzierung VOTSCHOMMEN indem S1C ET ST V'O'

zwie1ten der dritten Kındeie bezahlien VIO! diesem Zeitpunkt dann aber
nıcht selten tür sämtliche (auch das erst! un ZWIe1TE Kınd) SO werden
Irland dıe Kinderzulagen 11U Famıilien mMI1t wien1gstens 1He1 Kındern bhe-
zahlt, Rufßland be1 mindestens Kindern, ebenso Fınnland In Bra-
s1lien Sar Erst be1 acht Kındern!

Unter normalen wıirtschaftlichen und so714len Verhältnissen scheint 6S be-
rechtigt, die Zulagen Eerst VIO! zwie1ten oder drıitten Kınde eintreten
lassen (s3an-z abgesehen VIOI  =) allen bevölkerungspoliıtischen Erwägungen mMu
die Forderung gelten, da{ der normalıe Lohn erwachsenen Arbeiters
mindestens hoch SCc1I daflß Frau unı e1n D1S ZWE1 Kıinder ohne Schwierig-
keiten davon Leben können uch dem Ledigen 1sSt dieser ohn gewähren
damıt C die Gründung C1IMNCS Famılsienstandes gehörig vorbereıten, den El-
tern helten kannn uSsSWw Wird dagegen die Zulage V'ıO! ersten Kındie aUS-

bezahlt, bhesteht die Gefahr, da dergewöhnliche Leistungslohn nach dem
Bedart CINZISECN Person berechnet und aut dieses Nıveau herunter-
gedrückt wird Tatsächlich ZCLDSICH uch die Statistiken da{fß d1e Kasten; dive
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Zur Beengung der Lebenshaltung führen, etwa e1M dritten Kınde erheblich
Ste1SCN. Von diesem 1ST die Vergrößerung der Wohnung denken,

Mutter MU jedien Nebenverdtitenst aufgeben uUuSW.

Kür die ausfallenden Zulagen e1m ersten un 7we1ıten Kınd annn C 11

malıge Geburtsbeihilfe ı er Söhe V'Ol mındestens Prozent 1NICS gewöhn-
1ıchen Monatslohnes dien richtigen HKrsatz bieten, der gerade für die ersicen

Anschaifungen Ce1NC willkommene Hılfe deutet Driese Beihiltfe kannn hne
Schwierigkeit V'iO! den einzelnen Betrieben verlangt werden und braucht die
Ausgleichskasse nıcht belasten Wenmn. dıe Auszahlungen tür das TSTS

ind wegfallen, wird die Ausgleichskasse schr erheblich entlastet un 1ST

dann imstande, ür die übrigen Kınder wirklich neNNeENSWETTE Beiträge AaULS-

zurichten, die WE  S  S hıs 10 Prozent des gewöhnlichen haltes AUS -

machen sollten.
Diese Lösung scheint VO Familienstandpunkt ANIS befriedigender 1n

als die unterschiedlose Auszahlung V'O ersten Kındıe
Organisatorisch bestehen W!| grundsätzlich verschiedene Systeme :

staatlıche Einrichtungen oder Ausgleichskassen auf berutflicher Basıs.
Be1 den staatliıchen Einrichtungen herrscht C 11 DSCW1ISSCI Schematismus.

icht selten sind geburtenpolhitische Gesichtspunkte maßgebend. Dre Einrich-
Lung rqxa, mehr Uursorge--Charakter und 1STt darum nıcht selten auf 1Ce untfer-

SteN Einkommeiensstuten beschränkt Die Mittel werden entweder AUS den ATı
Steuern oder AUS Arbeıitgeberbeiträgen aufgebracht Dagegen 1St CS

he1 den staatlıchen Einriıchtungen leichter, sämtliche Berufskategorien (neben
den Lohnempfängern auch die Selbständig--Erwerbenden) einzubeziehen, ob-
schon dies uch beim beruflichen System nıcht unmöglıch ist, A Be1-
spiel die Wehrmanns-Ausgleichskassender Schweiz zeigten.

Die berufliıchen Kassen Ss1nd aut en Berufsverbänden aufgebaut un he-
nutzen deren schon bestehende Organisatıon. Als Auszahlstellen dienen TÜr
gewöhnlıch die Betrrebie Damıiıt wird C111 größerer Apparat vermieden, 11
Organıisation verschlingt WICENLSCIT Mittel die Gefahr der „‚Geburtenpolitik"
1St nıcht vorhanden dier Zusammenhang mMIt em Beruft des Vaters un dem
Betrieb bleibt gewahrt. KHerner 1ST hıer die Möglichkeit gegeben, en EmMp-
Taängern (Arbeiternund Angestellten) ‚ Mitspracherecht ı der Verwaltung
und 1 Ausbau der Kassen gewähren und den Berufsgedanken StAr-

ken. uch 1St C dann gegeben, die Einrichtung dıie besonderen Verhält-
1N1SSE un Bedürfnisse des betreffenden Berufszweiges aNZUDASSCH. Eıne
SC Schwierigkeit buetet die Einbeziehung dies Mittelstandes, da he1 die-
SCI1I1 nıcht auf der Lohnsumme aufgebaut werdien kann  n dafür könnte aber
Cc1in bestimmter Prozentsatz Va Steuer oder «e1ne Berechnung nach anderen
Kriterien W 1C Umsatz Zahl der Angestellten uSs  S eın werden

Be1 beiden Systemen scheint auft die Dauer unerläßlich C 11NIC gesetzliche
Verpihlichtung, die die Mindestleistungen testsetzt un die Durchführung
garantierLi; C111 Spitzenausgleich, der die menisten belasteten Berute

(arbeitsintensiıve Wirtschaftszweige mit WECN1LS ledigem Personal) entlastet.
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Diese Erleichterungkann aus berschüssen 5  r beanspruchter
oder aus allgemeinen Staatsmitteln erfuolgen.

Wıe sıch Aaus Vergleich erg1bt, sind dıe me1isten Staaten den Weg
staatlıcher Einrichtungen der dem Denken des ausgehenden
19 Jahrhunderts mM1t SC1INCN staatlıchen Sozialversicherungen als Ersatz und
Korrektur tür die Miüßständi CiNEeEr mangelhaften Sozialordnung entspricht
Das gilt besonders für dıe JUNSCDECI Staaten mi1t WENLS entwickeltem beruf-
ichem Urganisationswesen In entwickelteren Ländern mMI1t tragfähigen Wırt-
schaftsorganisationen hat eher den Versuch DEeEWAST, 1e Wirtschafts-
verbände selbst Zzur Korrektur dies ems«e1t1g individualistischen Lohnsystems
heranzuzıehen, Zu Beispiel Holland Belgien, Frankreich Von den
sechs schweizerischen Kantonen MItT kantonaler Famıilienschutz Gesetzgebung
hat e1in CINZILSCT die staatliche Lösung gewählt

Bericht CS Internationalen Arbeitsamtes findet sich noch C 111C inter-
essante Studie ber die ‚Of1ve un.d Zrelsetzung, die bei der un
gesetzlıchen Verankerung der Kınderzulagen maßgebend Dıiıe est-
stellungen ZC1LDCN, welche Übereinstimmung sıch aut en Welt durch-
SC hat Vorläufig stehen ökonomischie Erwägungen und 11e Fürsorge
tür dıe Kınder Vordergrund während das tiefere soz1ologische Denken,
das d1e Gesamtfamilie en Kreis SC1INCLr etrachtungen zicht, erst 11 An-
satzen vorhanden 1STt Der Artikel der „Revue Internationale du "Iravaijıl““

diıe Motive un Te1 Gesichtspunkten:
Soz1alıe Zielsetzungen. Unter den sozialpolitischen esichts-

punkten steht erster Stelle dıe ;orge 1e Erhöhung des Lebensniveaus
für die Kinder und die kinderreiche Familie Dıie Löhne un anderen Eın-
kommensformen d1ie den eisten aut de Famıilienlasten e1Ne
Rücksicht nehmen, haben siıch stellt das fest allzu Oft als unSCc-
nügend CTW auch Nur den elementaren Bedürfnissen der kınder-
reichen Famıl1e SCHUSCNH Deren Kinder mu{fÖten allzu Ott un Bedin-

heranwachsen, die iıhre eISTLAEC und physische Entwicklung iınfolge
ungenügender 1ıttel beeinträchtigen Unterernährung, elende Wohnungs-
verhältnisse schlechte Gesundheit häufige Unterbrechung des Schulbesuchs,
jugendliche Kriminalıtät und die Rieihe VO beln VOT denen dıie
proletarısche Armut begleitet 1St werden unausweichlich dem Wohlbefin-
ien des Kindes schadien und ZWAT nıcht blo{fß Begınn Lebens SOM -

ern C1INCM bestimmten und spürbaren Maße während SC1NCI SaANZEN HBx1-
STDEN!' „Die ıntache Sorge für die soz1a le Gerechtigkeit verlangt Ver-
besserung dieses Zustandes.“

Das Problem wıird noch dringlicher durch die Erhöhung er Lebens-
kosten; die verderblichen Folgen CeiNCTr Inflation bedrängen ebentalls JEHNC
Familıen, die Kinder autzuziehen haben, 1el höheren Maßun
schaffen für die Kinder selbst schr ungenügendie Bedingungen.
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aC)  ru st das ternationale Arbeitsamt einen weıteren
Gedanken Die Kinder Vonheutesind die Erwachsenen Von INOT. Nun
kommt aber die Mehrzahl der Kinder 1 allgemeinen aus FamıiliıenMItT DC-

Einkommen. W ıe nicht aus den Statistiken zahlreicher Länder,
sondern nıch aus der täglıchen Erfahrung hervorgeht. Dıe Folgen, dıe sıch
aut die Dauer für das Wohlbefinden C1LNVECS Landes Aaus der Tatsache ergeben,
dafß C1in Großteil der aufsteigenden (Generation elenden Verhältnissen
herangewachsen 1SL, sınd schwerwiegend, daß SC be1 den so7z1alen UÜber-
legungen 11 dien ersten Rang gestellt werden mussen, abgesehen VIO'  o

allgemeın menschlichen Beweggründen, dıe sıch Aaus der Not der Kınder
schon eute ergeben.

Eın Hauptgrund für die Einführung der Kınderzulagen WAar Iso 1 den
e1sten Ländern die orge für die Verbesserung der matertiellen Lebens-
bedingungen der Kınder un tür die Hebung der Famılıe denen S1IC heran-
wachsen In d)€«1'l Ländern die ausgebaute Sozialversicherung kennen,
ergab sich die Notwendigkeit nıoch aus C1NCIN anderen runde Die mMe1isten

Leistungen der Sozialversicherungen W1CS5SC| siıch als ungenügend WIl nıcht
tür Kınder ZESOTZT Wr SO führte das Prinzip der Sozialversicherung

selbst und notwendig uch Zur Einführung ausgiebiger Kiınder- un
Familienzulagen.

Bevölkerungspolitische Ziele. Obschon dıe bevölkerungs-
politischen Zrele. ı fast allen Ländern C11C CW1SSC Rolle spielen (in mMan-
chen die entscheidende), Jlegt das doch WCHILSCC Nachdruck
darauf. S1e sind sich vorübergehender Natur un: deuten auf Struk-
turtehler der Gesellschaft Das hbe]l mu13 der Wurzel angepackt
werdien durch C1MNEC 1INDNECTIEC Santerung des Familienlebens. Besonders aus-

gebaut 1St der bevölkerungspolitische Gesichtspunkt Frankreich un:
Rußland.

Wirtschaftliche Gründe. Da dıe Kinderzahl 1ı den Familien
der Begüterten verhältnismäßig größer 1 haben ach den est-
stellungen. des dıie Kinderzulagenbısweıilen auch ausgesprochener-
maßen dienZweck, die erte1lung CS natıonalen Einkommens regeln Das
Ergebnis hängt VOT allem ‚er Finanzterung der Zulagen ab Weenn der
Staat fürdiesen weck PFrOSTECSSLVIC Steuern verwendet, 1st die Neuver-
teılung dies Einkommens wahrscheiminlich bedeutend vollständiger, als WICNN

zum' Beispiel die notwendi gen Summen alleın aus dien Beiträgen der Arbeit-
geber stammen oder WCNN dıe betreffendien Summen großen.e1]l
durch Beiträge der Arbeiterschaft selbst aufgebracht werden.

Aus ReiheVIO1 Ma{inahmen äßt sıch Z wie1te Zielsetzung her-
ausschälen, die sich mMit der ersten CNS berührt: die orge für die Stabiliı-
SICrUNG yenügenden Kautkrafit er amılıe, dıie besonders für den
Binnenmarkt 00781 großer Bedeutung ist Diıe Gesetzgebung VIO  } Kanadıa z
erkennt ausdrücklich diese Zielsetzung dies Gesetzgebers Die Garantıe

Stimmen 147 193
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Aeichblebe dn Einkommenns, verwirklicht in der Form von Zulagen
bedieutenden TLe1il _ der Famlilıen der Natıon ohne Rücksicht auf ıhr

Vermögen, wird mehreren Ländern als einer er wichtigsten estandte1ıle
eines Programms der Vollbeschäftigung beurteilt Natürlich trıtt dieser Ge-
sichtspunkt Zeiten der Inflatıon und des Mangels 1n den Hintergrund, ge_
wıinnt ber seinen vollen Wert, sobald der Beschäftigungsstand sinken
beginnt

In manchen Ländern werden dıe Familienzulagen auch Ql verwendet,
die Teuerung aufzufangen und e1n Selektionsprinz1ip be1 der Lohnerhöhung

gewährleisten, e1Ne allgemeine Erhöhung der Löhuye vermeiden,
dıe die Preis-Lohnspirale 1n Bewegung brächte.

Daraus hat siıch aber Lauftfe der Zeit eine bemerkenswerte erung 1n
der Auffassung der Famıiılienzulagen ergeben In dien Anfangszeiten der EBın-
führung dier Famıilienzulagen wurden diese VIOT allem auf privater Grund-
lage durch d1ie Arbeitgeber verwirklicht und ZW ALr als ke1Ine Lohnzulage für
die Famılıenväter Als sıch jedoch dıe Einrichtung weliter ausbreitete, und dıe
Gesetzgebung sich ıhrer annahm Sınne einer Verallgemeinerung der Aus-
zahlungen, als der Staat nationale Regelungen traf,; die Zulagen Al se1INe
Kontrolle brachte der 1n manchen Fällen SOSar selhst die Verwaltung über-
nahm, zeigte sich e1nNıe Neuauffassung er Familienzulagen. S1ie wurden nıiıcht
mehr als Lohnzulagen ıoch viel weniger als Fürsorgeleistungen SO1M-
ern als e1ine sozialpolitische Ma{ißhnahme betrachtet, durch 1e der Staat A2US

Gründen der allgemeinen Wırtschafits- und Sozialpolitik eın bestimmtes Eın-
kommen garantiıeren bestrebt Die Kinderzulagen wurden deshalb aut
einen Rechtsanspruch der kinderfrohien Famılıie gegründet. Dieser tund-
Sat7z ist klarsten dort verwirklicht, die Kinderzulagen aut breitester
A4asls verwirklicht wurden. Kr spielt, WCLNN auch 1n gerinmgerem Maße, auch
OTrt mıit, W'IO dıe Kinderzulagen VO Anstellungsverhältnis aßhä.ngig sind.
Aber, stellt das L1.A fest, dıe unablässigen nstrengungen ZuUur Aus-
weıtung des Anwendungsgebietes, die die Zuelsetzung immer klarer hervor-
treten lassen, zeigen klar dıe Linte der Gesamtentwicklung ur Dıe herr-
schenden uifassungen Zrelsetzungen Ssiınd ausgezeichnet ZUSaMMCN-

gefaßt er Entschließung für dıe Garantie des Extistenzminimums, die Von

der Internationalen Arbeitskonterenz 1n Philadelphia 1944 angenommen

„Die Gesellschaft sollte normalerweise mit den Eltern zusammenarbeiten durch allge-
mMeine Hilfsmaßnahmen, die das Wohl der Kınder sichern haben

Es sollten öffentliche Subventionen 1n natLur2 der eld oder unter beiden Formen test-
gesetzt werden, Kınder unter gesunden Bedingungen aufziehen können, für
den Unterhalt kinderreicher Famıilien Hiılte eisten können, und die Ma{iinahmen
zugunsten der Kinder vervollständigen, die VO:  - den Sozialversicherungen getroifen
worden sind.
Sotfern der beabsichtigte Zweck auf ine Erziehu der Kinder 1n gesunden Verhä.lt-
nısseEN abzielt, sallte diese Subvention die Form von: Vergünstigungen annehmen, WI1E
Gratisabgaben VOI Lebensmitteln oder Preisermäisigungen für Kleinkinder, Schülerkan-
tinen und Wohnungen unter dem normalen Mietpreis,
Kınder besitzen. die Famıilien, die mehrere
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Familienzulagen in aller Welt

1ä;amjlieg‘z*g1;.'ge;i in aller Welt  Sofern „.;ief‘ Be‘äési»‘c&igté iweck auf die Erleich%@g des chcnsuhterhaltés kifideré  reicher Familien oder auf die Ergänzung der Sozialversicherung abzielt, sollte die Sub-  vention die Form von Familienzulagen annehmen.  tern, nach einem Ansatz,  Diese Zulagen sollten ausbezahlt werden ohne Rücksicht auf das Einkommen der El-  die Lebenskosten des K  der einen wesentlichen Beitrag (contribution substantielle) für  berücksichtigt. Sie müßten wenig:  indes darstellt und die Erhöhung der Kosten für ältere Kinder  stens für allı  anderweitig durch die Sozialversicherung Sor.  ge getragen ist.“  e Kinder ausgerichtet werden, für die nicht  Zum Schluß weist das Internationale Arbeitsamt noch auf einige bemer-  kenswerte Einzelheiten hin. Mehrere Länder stellen verschiedene Bedingun-  gen für die Auszahlungen der Kinderzulagen auf. So bestimmt das austra-  lische Gesetz, daß die Kinderzulagen für den Unterhalt, die Erziehung so-  wie die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder verwendet wer-  den müssen. In Kanada ordnet das Gesetz die Einstellung der Zulagen an,  wenn sie nicht ausschließlich für Unterhalt, Bildung, Erziehung und Ver-  besserung der Lebensbedingungen der Kinder verwendet werden. In Neu-  seeland wird vorgeschrieben, daß die Zulagen ausschließlich für Unterhalt  und Erziehung jener Kinder verwendet werden, für die sie ausbezahlt wer-  den. Im Gegensatz zu den Bedingungen, die von den Dominions aufgestellt  werden, bestimmt das Gesetz in Großbritannien, daß die Familienzulagen  der Gesamtheit der Familie zugutekommen sollen. In Portugal, Brasilien und  sicherstellen sollen.  Finnland gibt es eigene Bestimmungen, die den Zweck der Kinderzulagen  Aus dem Ganzen geht hervor, daß die Kinderzulagen heute in den meisten  Ländern zu einem unentbehrlichen Bestandteil der Sozialpolitik geworden  sind, und daß man über die undifferenzierten Lösungen der Anfangszeit  schon zu einer weitgehenden Anpassung an die besonderen Verhältnisse und  Bedürfnisse und — wenigstens in einigen Staaten — auch über die primi-  tiven Zielsetzungen hinaus zur Inangriffnahme einer großzügigen allgemei-  nen Gesel}schaftspolitik vorgestoßen ist.  Abschliéßend seien einige Bemerkungen über die allgemeinen Entwick-  Jungstendenzen auf diesem Gebiet wiedergegeben (RIT 524 525).  Die. Ausdehnung der nationalen Regelungen des Familienzulagewesens  bildet den klaren Beweis für die Tatsache, daß die regelmäßige Bezahlung  einer bestimmten Barsumme an die Arbeiter mit Familienlasten zu einer der  bedeutendsten und wahrscheinlich dauerhaftesten Einrichtungen aller natio-  nalen Pläne zur Garantierung des Lebensstandards geworden ist. Die Mehr-  zahl der Länder, die zu einem fortgeschrittenen Stadium der Industriali-  s%:enung gelangt sind, haben Maßnahmen solcher Art ergriffen und kein ein-  ziges von ihnen hat die Neigung gezeigt, sie wieder abzuschaffen. Sie wurden  im Gegenteil immer weiter ausgebaut.  &  Eine weitere interessante Tendenz geht auf die  Verwu:#ndn.1hgl,r des Sy$bems  der Familienzulagen zur Milderung der Auswirkungen einer ansteigenden  Teuerung, die besonders die Familien mit Kindern treffen. Dabei bietet das  System der Fanuhenzralagen die Möglzi-chlaeit‚l d.ne Teuerung eäfigepnaßen  13*  195Soferé der beabsichtigte Zweck autf die Erleichterufig des Lebensunterhaltes kinder-reicher Familien oder auf die Ergänzung der Sozialversicherung abzıielt, sollte die Sub-vention die Form VO:  } Familienzulagen ANT) INCNMN.,

tern, nach einem Ansatz,
Diese Zulagen sollten ausbezahlt werden ohne Rücksicht auf das Pigkon men der BI-
die Lebenskosten des

der einen wesentlichen Beitrag (contribution substantielle) für

berücksichtigt. Sie müßten wen1g
indes darstellt un die Erhöhung der Kosten für äaltere Kinder

stens für all
anderweitig durch die Sozialversicherung Sor gefragen ist.  eb

Kiınder ausgerichtet werden, für die nıcht

Zum Schluß weıst das Internationale AÄtbeitsant noch autf einıge eMer-
kenswerte Eınzelheiten hın Mehrere Länder stellen verschiedene Bedingun-

tür die Auszahlungen der Kıinderzulagen auf SO bestimmt das austra-
lLischie Gesetz, daß 1e Kınderzulagen für den nter. die EmiehmgW1e die Verbesserung er Lebensbedingungen der Kinder verwendet WOCTIL-
dien mMUssen. Kanada ordnet das Gesetz die ınstellung der Zulagen z
WEeNN s1ie nıcht ausschlıeßlich tfür Unterhalt, Bildung, Erziehung Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Kinder verwendet werden. Neu-
seeland wird vorgeschrieben, daß die Zulagen ausschließlich für Unterhalt

Erziehung jener Kıiınder verwendet werden, für die sS1e ausbezahlt WeT-

Gegensatz den Bedingungen, die VON den Domin1ions aufgestellt
werden, bestimmt S Gesetz Groüilbritannien, da dıie
der Gesamthe1it der Famıiltıe zugutekommen sollen. Portugal, Brasılien und

sicherstellen sollen.
Finnland g1bt CS eigene Bestimmungen, dıe den Zweck der Kinderzulagen

Atus diem Ganzen geht hervor, daß die Kinderzulagen heute 1n den. me1sten
Ländetrn einem unentbehrlichen Bestandteil er Sozialpolitik gewordensind, und daß ber die undifferenzierten Lösungen der Anfangszeit
schon einer weitgehenden Anpassung dıe besonderen Verhältnisse und
Bedürfnisse wen1gstens einigen Staaten uch über die Pr’ d
t1ven Zielsetzungen hinaus Inangriıffnahme einer großzügigen allgeme1-

Gesel}schaftspolitik vorgestoßen 1st

Abschließend se1en einige Bemerkungen ber die allgememnen Entwick-
Jungstendenzen aut diesem Gebiet wiedergegeben (REE 524 - 525):

Die. Ausdehnung der nationalen Regelungen dies Famıliıenzulagewesens
bildet den klaren Bewe1is tür Tatsache, daß die regelmälßıge Bezahlungeiner bestimmten Barsumme die Arbeı1iter mit Famılienlasten eINer der
bedeutendsten wahrscheinlich dauerhaftesten Einrichtungen aller nat10-
nalen Pläne Garantierung dies Lebensstandards geworden ist Die Mehr-
zahl der Länder, die einem Tortgeschrittenen Stad1um der Industriali-
s%en.ung gelangt sind, Ma{ßnahmen solcher ergriffen und kein 211-
Zi1OES hat die Neigung geze1igt, S11e wıeder abzuschaffen S1ie wurden

Gegenteil immer weiter ausgebaut
Eıne weiıtere interessante endenz geht aut d1e Verwe*ndawrié‚r des Syébems

der Famıilienzulagen ZUr Milderung der Auswirkungen einer ansteigenden
Teuerung, dıe besonders die Famıiliıen mit Kındern treffen Dabe1 bietet das
System der Familienzulagen die Möglichkeit, - hl=- Teuerung eäügepnaßen
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aufzufangen, ohne d hne Maße s ZUu So
berüchtigte Preis-Lohn--Spirale 1 Bewegung SE

Was Entwicklung und Ausbau der verschiedenen Systeme anbelangt,
besteht ach dem Urteil dies Internationalen Arbeitsamtes er hervor-
stechendsten Züge 1 der 1C. UNIMMCL we1ıtenren Verallgemeine-

der Familienzulagen W ährend er letzten Jahre hat ZanNze Reihe
Ländern darauf verzichtet, das Recht aut Familienzulagen vVon den Be-

dingungen der Anstellung, diees tatsächlichen Anstellungsverhältnisses oder
des Eınkommens abhängig machen. Andere, dienen das Recht auf Zu-
lagen 1 Umfang noch VOIN Anstellungsverhältnis abhängt,
haben dıiese Bedingungen 1 mehr gemildert. Es werden 1iMr weilitere
Schichten erfaßt: dıe Selbständig--Erwer)'  en, die Rentner und die
VoNn Jugend Arbeitsunfähigen, welches 1MMer ihr sonstiges Verhältnis

Sozialversicherung SC1N mas
Das Internationale Arbeitsamt We1ST ferner auf die größere Rolle

hın, die der Staat auf diesem Gebiete spielt,und auf 1e wachsenden Lasten,
die C aut siıch NnımmMt treilich auch aut en Verlust Selbständigkeit, der
siıch eicht daraus TÜr die privaten Kassen erg1ibt.
Immer mehr Länder machien iıhr Famıilienzulagen--System admınistra-
ver W1C finanzıeller Hinsıcht unerläßlichen Bestandte1il ihres Ge-
SamMtsSyStems soz1aler Sıcherheit.

Das Erfireulichste be1 der SANZCN Entwicklung ist, daß die Familıe
soz1alen Bere1ich dıe iıhr zukommendeie Bedeutung zurückgewinnt. Nicht NUr
ihre wirtschaftliıchie Lage, sondern auch ıhr moralisches Ansehenerfährt da-
durch Stärkung. S1ie erhält dtie Fähigkeit, wieder selbst für ihre CLDENECN
Glieder SOTSCH un: entlastet damıit ihrerse1itsdie OÖOffentlichkeit wieder VO!
manchen Autfgaben, die dieser Unrecht übertragen wurdeien

EınJahrtausend Mysterienspiele
Von MM

Dıiıe Passıonsspiele Oberammergau, die in - diesem Jahre wieder ıhre
große Weltgemeinde : siıch gesammelt haben, werden erstenmal

Gelübdie des PestJahres 1633 erwähnt. Trotz dieses ehrwürdigen
Alterssınd SJC aber, W4S heute den wen1igsten mehr bewußt ist, Nur der späte
Ausläufer UNSCHICIN reichen Vergangenheit die sich 15 1 das Jahr-
hundert zurückverfolgen äßt Aus dieser Zeıt, und war V'O' Kloster
St Gallen, Lammen die ersten Nachrichten ber diegeistlichen Spieleder
mittelalterlichen 1rC.  (o  ’ 1e sich his die Reformationszeit, Ja, <  äl

Falle Oberammergau, bıs heute lebendig erhielten. Grund SCNUS, diese LAU-

sendjährige Geschichte dies geistlichen Spieles ZuUum Anlaß C1MNECr heute drin-
gend notwendigen Besinnung nehmen.
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